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Ausfüllhinweise für 
Antrag, Erklärung und Genehmigung eines 

Standardinstandhaltungsprogramms gem. Teil M, § M.A.302 

 
Die nachfolgenden Beispiele dienen lediglich der Anschauung und müssen durch Ihre eigenen Angaben und Angaben zu Luftfahrzeug / Triebwerk / Propeller ersetzt werden ! 

SIHP-D- Ergänzen Sie die Vorgabe und tragen das amtliche Kennzeichen des Luftfahrzeuges ein 
Beispiel: OLBA 

  
Halter (Name, Anschrift) Angabe von Name und Anschrift des Halters des Luftfahrzeuges 

Beispiel: Max Mustermann, Musterallee 88, 01234 Musterhausen 
 
Hinweis: 
Prüfen Sie anhand Ihrer Unterlagen die richtige und vollständige Adressangabe des Halters! Stimmen 
diese Daten nicht mit den in der LBA-Verkehrszulassungs-Datenbank überein, kann es teilweise zu 
erheblichen Verzögerungen bei der Bearbeitung Ihres Antrages kommen. 

  
Telefonnummer Wie können wir Sie tagsüber für Rückfragen erreichen? Geben Sie eine Rufnummer mit 

Vorwahl an 
Beispiel: 0531 / 29355999 

 

Luftfahrzeug  
Muster DG-100 Cameron V Diamond H36 

Baureihe DG-100 ELAN V-90 HK-36 TC 
Kennblatt-Nr.* 301 EASA.BA.013 EASA.A.065 

Werk-Nr. 4711 5678 2345 
    
Triebwerk    

Muster - / - - / - Rotax 
Baureihe - / - - / - 912 A3 

Kennblatt-Nr.* - / - - / - EASA.E.121 
    
Propeller    

Muster - / - - / - MT-Propeller 
Baureihe - / - - / - MTV-21-A-C-F/CF175-05 

Kennblatt-Nr.* - / - - / - LBA 32.130/86 
 

Ort / Datum / Unterschrift Tragen Sie die entsprechenden Angaben ein, unterschreiben das Formular und senden es an: 
 Luftfahrt-Bundesamt 

Referat T52 
Hermann-Blenk-Strasse 26 
38108 Braunschweig 

 
 
* Achten Sie auf die richtige Angabe der Geräte-Kennblatt-Nummer. Gültige Gerätekennblätter können sein: 

• das EASA-Kennblatt 
• das Kennblatt, welches von der EASA als EASA-Kennblatt definiert wurde 
• das Kennblatt einer nationalen Luftfahrtbehörde eines EU-Mitgliedstaats (dies kann vor allem bei Nicht-

EU-Produkten der Fall sein) 
 

 
EASA-Kennblätter: 
http://www.easa.eu.int/home/index.html >Certification >Design Approvals >Type Certificates 

 

Luftfahrt-Bundesamt 
Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr,  
Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) 
 


